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Chronique générale

Eléments du système politique

Institutions et droits populaires

Administration judiciare

Nachdem die Immunität von Michael Lauber von den beiden zuständigen Kommissionen
aufgehoben worden war, hatte das Parlament zu bestimmen, wer die Strafuntersuchung
gegen den mittlerweile aus dem Amt ausgeschiedenen Bundesanwalt, dem
Amtsmissbrauch, Amtsgeheimnisverletzung und Begünstigung vorgeworfen wurden,
führen soll. Die Vereinigte Bundesversammlung musste hierfür in der Herbstsession
2020 einen Sonderstaatsanwalt wählen – ein Novum in der Geschichte der Schweiz.
Die GK schlug dem Parlament einstimmig Stefan Keller vor, der bereits von der AB-BA
als ausserordentlicher Bundesanwalt für die Voruntersuchung eingesetzt worden war.
Der Obwalder Jurist war entsprechend mit dem Fall bestens vertraut und die GK traute
ihm zu, eine «lückenlose Fortsetzung des Verfahrens» zu gewährleisten, wie sie in
ihrem Bericht Anfang September 2020 darlegte. Ein Vorteil von Keller sei zudem seine
Unabhängigkeit. 
In den Medien wurde Keller als «unorthodox» bezeichnet (Tages-Anzeiger). Der Blick
zitierte Beat Flach (glp, AG), der die Wahl Kellers als «Hochrisikospiel» bezeichnete.
Kellers Eignung für das «schwierige Amt des Sonderermittlers» sei von der GK nur sehr
oberflächlich abgeklärt worden, behauptete der Blick. 
Im Parlament war die Wahl freilich unbestritten. GK-Präsident Andrea Caroni (fdp, AR)
kritisierte in seinem Votum die medialen Versuche, «Herrn Keller in ein schiefes Licht
zu rücken», und ärgerte sich darüber, dass erneut ein vertrauliches Dokument der
Gerichtskommission an die Medien gelangt sei. Mit 220 von 223 gültigen Stimmen (von
den 241 Wahlzetteln waren 237 eingegangen und 14 leer geblieben) wurde Keller
deutlich zum ausserordentlichen Bundesanwalt bestimmt. 1
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MARC BÜHLMANN

Nach dem Rücktritt von Stefan Keller dauerte es ein halbes Jahr, bis seine Stelle des
ausserordentlichen Bundesanwalts wieder besetzt wurde. Zwar hatte die AB-BA Ende
Mai 2021 den ehemaligen Zürcher Staatsanwalt Ulrich Weder ad interim für die Stelle
bestimmt, trotzdem brauchte die GK lange Zeit, um eine neue Leitung für das von Keller
eröffnete Verfahren gegen Michael Lauber zu bestimmen. Sie begründete dies in ihrem
Kommissionsbericht mit der schwierigen Kandidierendensuche. Zwar habe die AB-BA
bereits im Juni aus rund 30 Bewerbungen fünf Personen ausgesucht, diese hätten sich
aber alle zurückgezogen. Auch nachdem sowohl die Schweizerische Staatsanwälte-
Konferenz (SSK) als auch die Konferenz der Kantonalen Justiz und Polizeidirektorinnen
und -direktoren (KKJPD) für die Kandidierendensuche beigezogen worden seien, habe
man Mitte November zur Kenntnis nehmen müssen, dass keine einzige Bewerbung
eingegangen sei. Die GK habe sich deshalb entschlossen, die Übergangslösung mit
Ulrich Weder zur fixen Lösung zu machen. Neben Ulrich Weder schlage die Kommission
zudem die Wahl von Hans Maurer vor, der – ebenfalls ehemaliger Zürcher Staatsanwalt –
Weder bei den laufenden Untersuchungen zur Seite gestanden habe. Die Kommission
betonte, dass es sich hier nicht um die Wahl von Bundesanwälten handle, sondern dass
hier ausserordentliche Personalressourcen eingesetzt würden, um «die unabhängige
Abklärung eines Einzelfalls bereitzustellen». Man sei der Meinung, dass dies nach wie
vor angezeigt sei. Die Wahl zweier gleichberechtigter ausserordentlicher
Bundesanwälte helfe zudem, das Verfahren zu beschleunigen und effizienter zu
machen. Zwar hätten die beiden vorgeschlagenen Weder und Maurer die Alterslimite
für ordentliche Bundesanwälte bereits überschritten – Ulrich Weder hat Jahrgang 1951,
Hans Maurer Jahrgang 1952 – die GK sei aber der Ansicht, dass für dieses «ad-hoc-
Untersuchungsmandat» die Altersgrenze nicht angewendet werden müsse. Die GK
betrachte die beiden Personen als «Idealbesetzung».
Dies sah offensichtlich auch eine Mehrheit der Vereinigten Bundesversammlung so:
Maurer (189 Stimmen) und Weder (189 Stimmen) erhielten fast alle 192 gültigen Stimmen.
Allerdings blieben von den 235 eingelangten Wahlzetteln 43 leer. 2
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1) AB VB 2020, S. 1978 f.; Bericht GK vom 9.9.20 ; AZ, 29.8.20; TA, 21.9.20; Blick, 23.9.20; TA, 24.9.20
2) AB VB, 2021, S. 2771; Bericht GK vom 2.12.21 ; TA, 28.5.21
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